
Wohnungsabnahme

Die Gemeinde bietet Privatpersonen gegen eine Gebühr gemäss Gebührenordnung die Möglichkeit, eine
unabhängige Fachperson für eine Wohnungsabnahme aufbieten zu können. Das dabei erstellte Protokoll ist eine
neutrale Zustandsaufnahme, enthält aber keine Schuldzuweisungen oder Anordnungen.

Zuständige Abteilung: Hochbau und Ortsplanung

Fragen und Auskünfte  

Burckhardt Immobilien AG, Basel
Noemi Massaro

061 338 35 37 direkt
061 338 35 35 Zentrale

 

https://www.binningen.ch/public/upload/assets/5989/Geb%C3%BChrenordnung.pdf?fp=9
https://www.binningen.ch/de/gemeinde/verwaltung/verwaltungsorganisation/hochbau-und-ortsplanung.html/311
https://immobilien.burckhardt.swiss/
https://www.binningen.ch/route/cms-index-redirectEmailLink/email/bWFpbHRvJTNBbm9lbWklMkVtYXNzYXJvJTQwYnVyY2toYXJkdCUyRXN3aXNz

